
 
 
 
 

Erklärung der Regionen sowie  
der Abgeordneten des Europäischen Parlaments  
für eine stärkere Verwendung der deutschen Sprache  
innerhalb der Institutionen der Europäischen Union 

 
 
I. 
 
Die unterzeichnenden Regionen und Abgeordneten des Europäischen Parlamentes haben sich 
zusammengefunden, um für eine stärkere Verwendung der deutschen Sprache durch die 
Institutionen der EU zu werben.  
 
Sie verfolgen das Ziel, ihren Bürgerinnen und Bürgern dadurch die Möglichkeit zu geben, sich 
aktiv am politischen Leben auch auf europäischer Ebene beteiligen und somit ihre Bürgerrechte 
besser wahrnehmen zu können. Transparenz, Bürgernähe und Partizipation an der Arbeit der EU 
sind nur möglich, wenn die Menschen Europa tatsächlich verstehen können.   
 
Die unterzeichnenden Regionen sowie die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes erkennen 
in diesem Zusammenhang die Anstrengungen der Kommission in den vergangenen Jahren an, 
auch unter dem Einfluss der ablehnenden Volksentscheide zum Verfassungsvertrag in Frankreich 
und den Niederlanden und dem wachsenden Unmut der Bürgerinnen und Bürger an der 
europäischen Politik, mit den Menschen in einen Dialog zu treten. 
 
Für eine erfolgreiche Einbindung der Menschen ist es allerdings unerlässlich, sie in ihrer Sprache 
anzusprechen. Wenn sich ein Großteil der Menschen nicht über Europa informieren kann, dann 
läuft das Angebot zu einem Dialog ins Leere.  
 
In gleichem Maße gilt das für wirtschaftliches Handeln. Insbesondere die kleinen und mittleren 
Unternehmen dürfen nicht dadurch vom Markt ausgeschlossen oder in ihren wirtschaftlichen 
Aktivitäten benachteiligt werden, dass sie von Ausschreibungen und Angeboten faktisch 
ausgeschlossen sind, weil diese nicht in ihrer Sprache vorliegen. Gerade die Europäische 
Kommission, die sich immer für einen offenen und fairen Wettbewerb ausspricht und diesen zur 
Maxime ihres Handelns erhoben hat, setzt sich zu ihren eigenen Grundsätzen in Widerspruch, 
wenn sie die größte Sprachgemeinschaft innerhalb der Europäischen Union außen vorlässt und die 
deutsche Sprache nur unzureichend verwendet.  



II.  
 
Für dieses Defizit an Transparenz und Bürgernähe gibt es Beispiele aus den verschiedensten 
Bereichen: 
 
Übermittlung von EU-Dokumenten zur Beratung in regionalen und nationalen Parlamenten 
Seit einiger Zeit ist bei der Übersetzung von Vorlagen der Kommission ins Deutsche eine 
Abnahme festzustellen. Insbesondere beklagen die Unterzeichner, dass zunehmend wichtige EU-
Dokumente von der Kommission zu „Arbeitsdokumenten“ oder „Anhängen“ herabgestuft werden, 
da in diesen Fällen die bindende Verpflichtung des Vollsprachenregimes auf vollständige 
Übersetzungen entfällt. Die politischen Gremien werden so in ihrer Arbeit eingeschränkt. 
 
Folgenabschätzungen  
Meistens wird bei Folgenabschätzungen zu Rechtsakten nur die Zusammenfassung in allen 
Sprachen vorgelegt, die wesentlichen Angaben dagegen erfolgen ausschließlich in Englisch. Als 
Beispiel mag die Folgenabschätzung zum Thema Europäisches Technologieinstitut dienen: Der 
siebenseitigen Zusammenfassung in Deutsch steht eine englischsprachige Folgenabschätzung von 
mehr als zehnfacher Länge (71 Seiten) gegenüber. 
 
Vergabehandbuch Europe-Aid 
Das Vergabehandbuch ist das zentrale Bezugsdokument für die Teilnahme an Ausschreibungen 
im Rahmen der Außenhilfeprogramme. Dass der Text trotz zahlreicher Nachfragen nicht in 
Deutsch vorliegt, stellt eine deutliche Benachteiligung von Unternehmen aus Regionen dar, in 
denen Deutsch gesprochen wird.  

 
Internetseiten 
Gravierend ist die Praxis der Europäischen Kommission bei der Übersetzung von Internetseiten: 
Nicht selten werden Seiten ein- oder bestenfalls zweisprachig zur Verfügung gestellt. Nachteilig 
betroffen sind davon vor allem die Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaftsunternehmen, und 
zwar insbesondere die kleineren und mittleren Unternehmen, die vom Informationsfluss 
zunehmend abgeschnitten sind, was sich gerade bei Ausschreibungen zeigt. 

�  Beihilfen, Fonds und Programme: Die Europäische Kommission bietet ihre Informationen 
zu den Beihilfen der EU in vielen Fällen nicht auf Deutsch an. Dies betrifft neben Auskünften 
zu den Themen Kultur, Bildungs- und Ausbildungsprogramme oder Menschenrechte auch 
Bereiche wie Außenhandel, Außenhilfe, Wettbewerb, Wirtschaft und Währung. 

�  Forschung: Der Bereich Forschung zählt auch nach Aussagen der Europäischen Kommission 
zu den wichtigsten Zukunftsthemen. Trotzdem sind hier die meisten Informationen, z.B. über 
das 7. Forschungsrahmenprogramm oder die neue Initiative Europe Innova, nicht auf Deutsch 
abrufbar. 

�  Kultur : Die Website der Europäischen Kommission zum Thema Kultur ist nicht in deutscher 
Sprache eingestellt, obwohl die Bedeutung des Themas für die Öffentlichkeit von der 
Kommission wiederholt betont worden ist.  

 



Die unbefriedigende Übersetzung von Internetseiten betrifft aber nicht nur die Europäische 
Kommission, sondern berührt auch die Bereitstellung von Informationen durch das 
Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union oder durch das jeweilige Rats-Vorsitzland: 

�  Rat der Europäischen Union: U. a. Presseinformationen bzw. Informationen zu 
Ratstagungen sind überwiegend nur in Englisch eingestellt. 

�  Ratspräsidentschaft: Die offiziellen Internetseiten zu Ratspräsidentschaften werden in vielen 
Fällen nicht in deutscher Sprache bereitgestellt. Von den letzten sechs Ratspräsidentschaften 
(inkl. der portugiesischen) waren nur bei der österreichischen und der deutschen 
Ratspräsidentschaft die Internetseiten auch in Deutsch verfügbar (bei der finnischen 
Ratspräsidentschaft wurden aktuelle Informationen ebenfalls auf Deutsch angeboten). 

 
Auch der Ombudsmann hat inzwischen die unbefriedigende Situation im Hinblick auf die 
Verwendung der deutschen Sprache thematisiert und Verbesserungen angemahnt. Auf die 
Aufforderung der Kommission zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der „Europäischen 
Initiative für Demokratie und Menschenrechte“, konnten Projektanträge nur in Englisch, 
Französisch oder Spanisch eingereicht werden. Die Beschwerde eines Verbands, der in 
Deutschland Folteropfer unterstützt, führte dazu, dass der Bürgerbeauftragte erst kürzlich die 
Kommission in einem Empfehlungsentwurf aufgefordert hat, künftig ungerechtfertigte 
Beschränkungen der Amtssprachen für Projekt-Vorschläge zu vermeiden. 
 
 
III.  
 
Die Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung der deutschen Sprache stützen die 
unterzeichnenden Regionen sowie die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes auf ihren 
Verbreitungsgrad innerhalb der Europäischen Union:  
 
Fast 100 Mio. Bürgerinnen und Bürger in Europa sind Deutsch-Muttersprachler. Damit ist 
Deutsch die am meisten gesprochene Muttersprache in der EU; in fünf Mitgliedstaaten hat 
Deutsch einen offiziellen Status. Darüber hinaus ist Deutsch nach Englisch die wichtigste 
Fremdsprache in der EU. Insgesamt spricht bzw. versteht jeder Dritte Europäer Deutsch, wobei 
die Bedeutung mit dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder im Jahr 2004 noch einmal 
gestärkt wurde. In diesen Ländern nimmt Deutsch eine wichtige Brückenfunktion ein.  
 
Die starke Stellung der deutschen Sprache gerade im europäischen Handel belegt daneben eine 
von der Generaldirektion Bildung und Kultur in Auftrag gegebene Studie über die Auswirkungen 
mangelnder Fremdsprachenkenntnisse in den Unternehmen auf die europäische Wirtschaft (CILT, 
Hrsg., ELAN: Auswirkungen mangelnder Fremdsprachenkenntnisse in den Unternehmen auf die 
europäische Wirtschaft, Dezember 2006): Nach den Ergebnissen einer Umfrage bei Unternehmen 
in europäischen Ländern hat Deutsch, mit den Ausnahmen Spanien und Portugal, die Position als 
eine führende zweite Lingua Franca des europäischen Handels inne. 
 



Besorgniserregend ist demgegenüber die im Dezember 2006 von der Europäischen Kommission 
verabschiedete neue interne Mitteilung zum Übersetzungsregime. Demnach wird die Kommission 
zukünftig anhand einer Kategorisierung der Dokumente über den Bedarf einer Übersetzung 
entscheiden. Dies betrifft insbesondere Arbeitspapiere, Projektbeschreibungen, 
Politikfolgeabschätzungen sowie Finanzberichte. Schon heute wird die deutsche Sprache weniger 
verwendet als die beiden anderen Arbeitssprachen: Bei den jährlich vorgelegten Seitenzahlen an 
EU-Dokumenten stehen 140.000 Seiten auf Deutsch 160.000 Seiten auf Französisch und sogar 
180.000 Seiten auf Englisch gegenüber, wobei sich diese Angaben ausschließlich auf Texte der 
Kommission und nur auf Übersetzungen in die jeweilige Sprache beziehen, also nicht auf das 
Gesamtvolumen an Texten in diesen Sprachen. Dadurch, dass eine große Anzahl von 
Dokumenten von vornherein in englischer Sprache und in geringerer Zahl auch in Französisch 
vorgelegt werden, vergrößert sich der Abstand der in Englisch und Französisch vorhandenen 
Texte zu dem Gesamtvolumen der Texte in deutscher Sprache noch mehr.  
 
 
IV.  
 
Vor dem geschilderten Hintergrund rufen die unterzeichnenden Regionen sowie die Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments dazu auf, der Anwendung des Deutschen im Sprachgebrauch der 
Europäischen Institutionen stärkere Beachtung zukommen zu lassen und es den deutschsprachigen 
Bürgerinnen und Bürger besser als bisher zu ermöglichen, die für eine aktive Teilnahme am 
europapolitischen Leben notwendigen Informationen zu erhalten. 
 
Deshalb fordern die unterzeichnenden Regionen sowie die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments, 
 

- dass der Status der deutschen Sprache als gleichberechtigte Arbeitssprache auch in der 
Zukunft erhalten bleibt,  

 
- dass alle Dokumente, Webseiten und sonstigen Veröffentlichungen auch auf Deutsch 

vorgelegt werden,  
 
- dass die EU-Institutionen sicherstellen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen auch 

in Deutsch kommunizieren können,  
 
- dass eine stärkere Berücksichtigung der Sprachverteilung in der EU bei der 

Einstellungspraxis der europäischen Institutionen stattfindet und 
 

- dass in den Haushaltsverfahren der kommenden Jahre dafür Sorge getragen wird, dass die 
für die geforderte Übersetzung notwendigen Mittel bereitgestellt und zielgerecht 
eingesetzt werden.  
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